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Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung 
und zur Jugendstrafprozessordnung (EG ZSJ)

Änderung vom 29.11.2016

Erlass(e) dieser Veröffentlichung:

Neu: –

Geändert: 271.1

Aufgehoben: –

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Der Erlass 271.1 Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozess-
ordnung und zur Jugendstrafprozessordnung vom 11.06.2009 (EG ZSJ) (Stand
01.06.2013) wird wie folgt geändert:

Art.  7 Abs. 1 (geändert)
1 Das Handelsgericht ist als einzige kantonale Instanz zur Beurteilung der Strei-
tigkeiten gemäss Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a bis d, g bis i sowie Artikel 6
Absatz 1 ZPO zuständig.

Art.  31 Abs. 2 (geändert)
2 Bei polizeilichen Einvernahmen kann die einvernehmende Person das Proto-
koll selbst führen. Bei Einvernahmen im Auftrag der Staatsanwaltschaft erfolgt
die Protokollführung durch die einvernehmende Person nur mit Erlaubnis der
Staatsanwaltschaft.

Art.  32a (neu)
Massnahmen zum Schutz von Personen ausserhalb eines Verfahrens (Art. 156
StPO)
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1 Die Kantonspolizei kann Massnahmen zum Schutz von Personen ausserhalb
eines Strafverfahrens treffen.
2 Sie kann Personen insbesondere mit einer Legende im Sinne von Artikel 288
Absatz 1 StPO und den dafür notwendigen Urkunden ausstatten. Diese Mass-
nahme bedarf der Genehmigung des kantonalen Zwangsmassnahmengerichts.
3 Ist die Schutzbedürftigkeit nicht mehr gegeben oder hält sich die Person nicht
an die ihr erteilten Auflagen, hebt die Kantonspolizei die Massnahmen auf. Die
Kantonspolizei  teilt  dem  kantonalen  Zwangsmassnahmengericht  die  Aufhe-
bung einer Massnahme nach Absatz 2 mit.

Art.  46b (neu)
Löschung von biometrischen erkennungsdienstlichen Daten des Bundes
1 Die zuständige Stelle der Justizleitung ist die zentrale kantonale Stelle, die
der verantwortlichen Bundesbehörde das Eintreten der gesetzlichen Vorausset-
zungen  für  die  Löschung  von  biometrischen  erkennungsdienstlichen  Daten
nach den Artikeln 17 bis 21 der Verordnung des Bundesrates vom 6. Dezember
2013 über  die  Bearbeitung  biometrischer  erkennungsdienstlicher  Daten1) zu
melden hat.
2 Die Behörde, die zuletzt  mit der Sache befasst war,  informiert die zentrale
kantonale Stelle umgehend über das Eintreten der gesetzlichen Löschungsvor-
aussetzungen  und  holt  gegebenenfalls  die  nach  Artikel  19  der  Verordnung
nach Absatz 1 erforderliche richterliche Zustimmung ein.

Art.  55 Abs. 3 (aufgehoben)
3 Aufgehoben.

Art.  63 Abs. 1 (geändert)
1 Hat das Obergericht die Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen, so wendet
sich die Verfahrensleitung

Aufzählung unverändert.

Art.  64
Berufungsverfahren (Art. 399 StPO)
1. Berufungen der Staatsanwaltschaft (Überschrift geändert)

1) SR 361.3

 



3  

Art.  67 Abs. 1 (geändert)
1 Hat das Obergericht die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft zu einem Re-
visionsgesuch einzuholen, so wendet sich die Verfahrensleitung an die Gene-
ralstaatsanwaltschaft.

Art.  69 Abs. 3
3 Die zuständige Stelle der Polizei- und Militärdirektion trifft die in diesem Be-
reich notwendigen nachträglichen Anordnungen, soweit diese nicht durch das
Bundesrecht oder das kantonale Recht ausdrücklich einem Gericht vorbehalten
werden. Sie ist namentlich zuständig in folgenden Fällen des Schweizerischen
Strafgesetzbuchs:

h (geändert) Art. 62a Abs. 6: Entscheid gemäss Artikel 95 Absatz 4, sofern
die Vollzugsbehörde die Bewährungshilfe angeordnet oder Weisungen er-
teilt hat,

q Aufgehoben.
v1 (neu) Art. 67 Abs. 6: Antrag auf Verlängerung des Tätigkeitsverbots,
v2 (neu) Art. 67b Abs. 3: Einsatz von technischen Geräten,
v3 (neu) Art. 67b Abs. 5: Antrag auf Verlängerung des Kontakt- und Rayon-

verbots,
v4 (neu) Art. 67c Abs. 7: Aufhebung oder Neuanordnung der Bewährungshil-

fe, sofern diese von der zuständigen Stelle der Polizei- und Militärdirektion
angeordnet wurde,

v5 (neu) Art. 67d Abs. 1: Antrag auf Erweiterung des Verbots oder auf Anord-
nung eines zusätzlichen Verbots,

v6 (neu) Art. 67d Abs. 2: Antrag auf nachträgliche Anordnung des Verbots,
x (geändert) Art. 87 Abs. 1 und 2: Auferlegung der Probezeit, Anordnung

von Bewährungshilfe und Erteilung von Weisungen,
y (geändert) Art. 87 Abs. 3: Antrag auf Verlängerung der Bewährungshilfe

und auf Verlängerung oder Neuanordnung von Weisungen,
z (neu) Art. 92a Abs. 2: Entscheid über Gesuche betreffend das Informati-

onsrecht.

Art.  71 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu)
Tätigkeitsverbote sowie Kontakt- und Rayonverbote (Überschrift geändert)
1 Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat (Art. 363 StPO),
entscheidet in Bezug auf Tätigkeitsverbote sowie Kontakt- und Rayonverbote
über

a (neu) deren Verlängerung (Art. 67 Abs. 6 und Art. 67b Abs. 5 StGB),
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b (neu) deren Einschränkung oder Aufhebung (Art. 67c Abs. 4 und 5 StGB),
c (neu) deren Erweiterung oder die Anordnung eines zusätzlichen Verbots

(Art. 67d Abs. 1 StGB),
d (neu) deren nachträgliche Anordnung (Art. 67d Abs. 2 StGB).
2 Das Einzelgericht entscheidet über Tätigkeitsverbote sowie Kontakt- und Ray-
onverbote nach Artikel 19 Absatz 4 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003
über das Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetz, JStG)1).
3 Entscheide nach Absatz 1 und 2 erfolgen in dem für selbstständige nachträgli-
che Entscheide des Gerichts vorgesehenen Verfahren (Art. 364 f. StPO).

Art.  75 Abs. 2 (geändert)
2 Das Begnadigungsgesuch ist schriftlich an die zuständige Stelle der Polizei-
und Militärdirektion zu richten. Diese trifft die notwendigen Anordnungen und
holt beim urteilenden Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft die Verfahrens-
akten ein. Soweit erforderlich wirkt die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller
an der Feststellung des Sachverhalts mit.

Art.  76 Abs. 2 (geändert)
2 Steht der Vollzug einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten in Frage und
handelt  es sich um das erste Begnadigungsgesuch, gewährt  die zuständige
Stelle der Polizei- und Militärdirektion auf Antrag der verurteilten Person hin in
der Regel Aufschub. Der Aufschub ist ausgeschlossen, wenn die Freiheitsstra-
fe bereits angetreten worden ist.

Art.  87 Abs. 2
2 In folgenden Fällen ist das Jugendgericht zuständig:

a (geändert) die Änderung einer Schutzmassnahme gemäss Artikel 12 bis
14 JStG in eine Unterbringung,

II.

Keine Änderung anderer Erlasse.

1) SR 311.1
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III.

Keine Aufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Bern, 29. November 2016 Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident: Reinhard
Der Generalsekretär: Trees

Fakultatives Gesetzesreferendum
 
Gegen dieses Gesetz, welches am 29. November 2016 vom Grossen Rat be-
schlossen worden ist, kann die Volksabstimmung (Referendum) verlangt wer-
den (Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a der Kantonsverfassung).
 
Dazu kann zu dieser Vorlage auch ein Volksvorschlag eingereicht werden (Arti-
kel 63 Absatz 3 der Kantonsverfassung, Artikel 133 ff. des Gesetzes vom 5. 
Juni 2012 über die politischen Rechte).
 
Für das Sammeln und Einreichen von Unterschriften (mindestens 10 000 in 
kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigte Personen) sind Artikel 123–132 
des Gesetzes vom 5. Juni 2012 über die politischen Rechte massgebend.
 
Beginn der Referendumsfrist: 21. Dezember 2016
Ablauf der Referendumsfrist (Unterschriften zur Beglaubigung deponiert): 
21. März 2017
Abgabe der beglaubigten Unterschriften bei der Staatskanzlei: 20. April 2017
 
Der Gesetzestext ist im Internet unter www.be.ch/referenden publiziert. Er 
kann auch bei der Staatskanzlei bezogen werden.
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